
Gemäß der gültigen EU-\fVegekostenricrltlinie 1999/62/EG können
Straßenbetreiber, \JV'je die AS FIt\JAG I Benützungs- und Mautentgelte
einheben.

IIDie gewogenen durchschnittlichen Mautgebühren müssen sich an
den Kosten für den Bau. den Betrieb und den Ausbau des
betreffenden Verkehrsnetzes orientierenIl (EU-VVegekostenricrltlinie
1999l62/EG, Artikel 7, Abs. g).

Gemeinsam mit dem Bundesministerium f(Jr Verkehr, Innovation und
Tectlnologie (BMVID und einer international besetzten
Arbeitsgerneinschaft wurde ein einfaches Svstem entwickelt, das
dem Verursacherprinzip Rechnung trägt:

Die stärkere Beanspruchung der Straßen durch mehrachsige
Fahrzeuge führt zu einet' Staffelung der Tarife in drei Kategorien und
ab 1.1.2010 in die Einstufung in EURO-Emissionsklassen Dieses
System ist einfach und fair: jedes Fahrzeug bezahlt je nach
Beanspruct-Iung der Straße.

Die Regelung betrifft LKVV, Busse und schwere 'ifVohnrnobile über
3.5t höchstzulässigenl Gesamtgevr/ictlt. die Achsen der Anhänger
werden bei der Kategorisierung von Bussen und sct-Iweren
VVorlnmobilen Jedoch nicht berücksichtigt.
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